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Vorwort zur dritten Auflage

Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

zahlreiche Projektgruppen des Südwestdeutschen Tumorzen-
trums – Comprehensive Cancer Center Tübingen haben Empfehlun-
gen für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge solider Tumoren
und Systemerkrankungen sowie für onkologisch bedeutsame The-
menbereiche erarbeitet.

Der Aufklärung von Tumorpatienten wird in der Ausbildung von
Ärzten wie auch in der Fachliteratur bislang vergleichsweise wenig
systematische Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ihnen hier vorgelegte
Broschüre zur Aufklärung von Tumorpatienten soll diese Lücke
schließen helfen. Aufgrund der hohen Nachfrage liegt sie nun bereits
in der dritten, überarbeiteten Auflage vor.

Diese Empfehlungen wollen insbesondere als Hilfe für den aufklä-
renden Arzt und für das therapeutische Team verstanden sein. Sie
sollen Klarheit und Sicherheit im Umgang mit tumorkranken Men-
schen fördern. Wir hoffen, damit die Betreuung von Tumorpatienten
zu verbessern.

Die Aufklärungsempfehlungen treten aus der Schriftenreihe
»Therapieempfehlungen« des Tumorzentrums in zweifacher Hin-
sicht heraus: Zum einen haben an ihrer Erstellung neben Ärzten ver-
schiedene Spezialisten weiterer Berufe mitgearbeitet, denn die Auf-
klärung ist ein prozesshaftes Geschehen und berührt wichtige
psychologische, ethische und auch juristische Fragen. Zum anderen
ist die Empfehlung unter Mitarbeit und enger Kooperation mit der
Bezirksärztekammer Südwürttemberg entstanden und mit den Ver-
antwortlichen des Comprehensive Cancer Centers Ulm abgestimmt.
Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten für die gute Kooperation.

Prof. Dr. Lothar Kanz, Direktor des Südwestdeutschen
Tumorzentrums – Comprehensive Cancer Center Tübingen

Dr. Michael Datz, Präsident der Bezirksärztekammer
Südwürttemberg

Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing, Sprecher der Projektgruppe
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1 Präambel

Die ärztliche Aufklärung ist eine Tätigkeit, die sich nur in einem
begrenzten Maße schematisieren lässt. Die hier vorgelegten Richt-
linien zur Aufklärung von Patienten in der Onkologie sind von daher
als ein Leitfaden anzusehen und dienen der Strukturierung der Auf-
klärungsgespräche und der Orientierung. Sie entbinden den aufklä-
renden Arzt nicht von der Verantwortung, die Aufklärung bei jedem
Patienten individuell auszugestalten.

2 Grundsätzliches

Die Aufklärung in der Medizin ist nicht gesetzlich geregelt, jedoch
rechtlich zwingend vorgeschrieben. Sie ist eine Vorbedingung für
das informierte Einverständnis des Patienten („informed consent“)
und essenzieller Bestandteil einer partizipativen Entscheidungsfin-
dung („shared decision making“). Damit dient die Aufklärung der
Selbstbestimmung des Patienten und dem Aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses zwischen Arzt und Patient; sie unterstützt eine aktive
Zusammenarbeit von Arzt und Patient. Eine gelungene Aufklärung
wirkt sich z. B. auf die Compliance, das Tolerieren von Nebenwirkun-
gen und die Behandlungszufriedenheit positiv aus.
Die ärztliche Aufklärung lässt sich nicht an andere Berufsgruppen
delegieren; gleichwohl sollten die nicht-ärztlichen Heilberufe in den
Prozess der Aufklärung miteinbezogen werden und über den Stand
der Aufklärung informiert sein.
Die Aufklärung besteht in der Regel nicht aus einem einzigen
Gespräch, sondern ist ein Prozess, der das Arzt-Patient-Verhältnis
stets begleitet. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Infor-
mationen, zu deren Verarbeitung der Patient Zeit benötigt.

3 Rechtliche Grundlagen

Die Aufklärung ist bislang gesetzlich nicht geregelt, die höchstrichter-
liche Rechtsprechung hat jedoch folgenden Grundsatz festgelegt:

Der Patient muss rechtzeitig wissen, was mit ihm, mit welchen
Mitteln und mit welchen Risiken und Folgen geschehen soll.
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Die Aufklärung des Patienten ist außerdem berufsrechtlich vorge-
schrieben. § 8 der Musterberufsordnung für Ärzte bestimmt:

„Zur Behandlung bedarf der Arzt der Einwilligung des Patien-
ten. Der Einwilligung hat grundsätzlich die Aufklärung im per-
sönlichen Gespräch vorauszugehen.“

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg hat diese Regelung in
den § 8 ihrer Berufsordnung übernommen.

3.1 Wer klärt auf?

Die Aufklärung des Patienten ist allein Sache des Arztes. Das gilt auch
für die Aufklärung vor pflegerischen Maßnahmen wie z. B. Wundver-
sorgungen, Präventionen etc. Da der Patient im Laufe seiner Erkran-
kung von mehreren Ärzten ambulant und stationär behandelt wird,
wird dringend empfohlen, dass der jeweils für die Behandlung zu-
ständige Arzt darüber aufklärt, welche medizinische Maßnahme er
durchzuführen beabsichtigt. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei
arbeitsteilig organisierter ärztlicher Heilbehandlung der jeweils zu-
ständige Arzt sich nicht um die Aufklärung solcher Behandlungs-
schritte kümmern muss, die er selbst nicht durchführt. Rechtlich ist
es zwar möglich, die Aufklärung über verschiedene Behandlungs-
schritte auf einen Arzt zu übertragen. Dieser haftet aber, wenn seine
Aufklärung des Patienten nicht umfassend genug und damit die Ein-
willigung des Patienten bei weiteren Teilschritten der Behandlung
rechtlich unwirksam ist. Jeder Chefarzt muss seinerseits für eine um-
fassende und wirksame Aufklärung seiner Patienten sorgen. Führt er
die Aufklärungsgespräche nicht selbst durch, sondern betraut er
seine Stationsärzte damit, muss er durch organisatorische Vorkeh-
rungen und Kontrollmaßnahmen sicherstellen, dass die ärztliche
Aufklärungspflicht erfüllt wird (BGH vom 7. 11. 2006, in: NJW 2006,
S. 2108).
Auch ein Arzt zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit darf über
Behandlungsschritte aufklären, die er unter Aufsicht und Verantwor-
tung des ihn ausbildenden Arztes durchführt. Äußerste Vorsicht ist
jedoch geboten, wenn einem Arzt zu Beginn seiner beruflichen Tätig-
keit die Aufklärung über solche Behandlungsschritte übertragen
wird, die er selbst nicht durchführt. Ist die Aufklärung mangelhaft,
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haftet der ihn ausbildende Arzt, sei es, weil ihm ein Organisationsver-
schulden angelastet wird, sei es, weil ihm eine Verletzung der Aufklä-
rungspflicht vorgeworfen wird.
Die Aufklärung des Patienten über medizinische Behandlungs-
schritte durch nicht-ärztliches Personal ist unzulässig. Selbstver-
ständlich dürfen Krankenschwestern und -pfleger, Mitarbeiter psy-
choonkologischer oder sozialer Dienste, Medizinisch-Technische
Assistenten und andere mitbetreuende Personen Fragen des Patien-
ten zu seiner Erkrankung und zu medizinischen Maßnahmen beant-
worten. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die nicht-ärztlichen Mitarbei-
ter den Inhalt der bereits erfolgten Aufklärung grundsätzlich nicht
verändern dürfen.
Eine solche Information wäre, selbst wenn sie korrekt erfolgte, recht-
lich nicht als Aufklärung wirksam. Insbesondere könnte sich der Arzt,
der über diesen Aufklärungsinhalt mit dem Patienten nicht mehr
spricht, nicht darauf berufen, dass der Patient diese Informationen
bereits vom nicht-ärztlichen Personal erhalten hat.

3.2 Wer ist aufzuklären?

Aufzuklären ist der einsichtsfähige Patient. Der Patient muss in der
Lage sein, Anlass, Wesen, Bedeutung und Tragweite der beabsichtig-
ten ärztlichen Maßnahmen erfassen zu können, in die er einwilligen
muss. Die Einsichtsfähigkeit ist rechtlich nicht gleichzusetzen mit der
Geschäftsfähigkeit. Geschäftsfähig ist erst, wer das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Die Einsichtsfähigkeit in die Tragweite eines ärztlichen
Eingriffes kann schon bei einem Patienten vorhanden sein, der das 14.
Lebensjahr vollendet hat. In der Regel sind Mädchen ab dem vollen-
deten 14., Jungen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr einsichtsfähig.
Vermag ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Patient, der seine Ein-
sichtsfähigkeit wieder verloren hat, die Tragweite seiner Einwilligung
in eine ärztliche Maßnahme (noch) nicht einzusehen, ist der Arzt
rechtlich verpflichtet, die Personensorgeberechtigten (in der Regel
die Eltern), den Bevollmächtigten mit einer Vorsorgevollmacht oder
den zu bestellenden Betreuer des Patienten über seine ärztlichen
Maßnahmen aufzuklären. Aus medizinischer Sicht ist es allerdings
zusätzlich erforderlich, dass der Arzt auch schon bei Vorschulkin-
dern, bei älteren Kindern und Jugendlichen und selbstverständlich
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auch bei erwachsenen onkologischen und psychisch Kranken ver-
sucht, in einem persönlichen Gespräch Verständnis für das zu
wecken, was er medizinisch zu tun beabsichtigt und was mit dem
Patienten passiert.
Fraglich ist, ob es ausreicht, bei noch nicht einsichtsfähigen Kindern
und Jugendlichen nur ein Elternteil aufzuklären und nur von einem
Elternteil die Einwilligung in die ärztliche Maßnahme zu erhalten.
Nach der so genannten Schlüsselgewalt (§ 1357 BGB) ist jeder Ehegatte
berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs
der Familie auch mit Wirkung für den anderen Ehegatten zu erledi-
gen. Hierzu gehören auch der Gang zum niedergelassenen Arzt und
die Einwilligung für das Kind in nicht schwerwiegende ärztliche
Behandlungsmaßnahmen. Bei der Aufklärung vor schwerwiegenden,
auch ambulanten Maßnahmen wird jedoch dringend empfohlen, alle
Sorgeberechtigten, also in der Regel Vater und Mutter, aufzuklären
und ihre Einwilligung einzuholen.
Verstoßen Eltern/Vorsorgebevollmächtigte/Betreuer mit ihrer Ein-
willigungsverweigerung erheblich gegen das Wohl des Kindes/des
Vollmachtgebers/Betreuten, kann ihnen das Vormundschaftsgericht
im Hinblick auf die durchzuführenden ärztlichen Maßnahmen das
Sorgerecht entziehen und es auf eine andere Person übertragen.
Bei Tumorpatienten mit Demenz, Morbus Alzheimer oder einer psy-
chischen Erkrankung kommt es rechtlich ebenfalls nicht auf die
Geschäftsfähigkeit, sondern auf die Einsichtsfähigkeit an. Der Arzt
muss sich bei jedem Kranken sehr kritisch fragen, ob dieser einsichts-
fähig ist oder nicht. Hält der Arzt den Patienten für nicht einwilli-
gungsfähig und hat dieser keine Vorsorgevollmacht zugunsten eines
Dritten erteilt, muss ein Betreuer bestellt werden. Denn jede ärztliche
Regelbehandlung ist in solchen Fällen ohne Einwilligung mindestens
eine strafbare Körperverletzung. Der Arzt sollte daher von sich aus
beim Vormundschaftsgericht die Betreuung beantragen, bei unauf-
schiebbaren medizinischen Maßnahmen gegebenenfalls auch eine
„Eilbetreuung“. Unabhängig hiervon muss der Arzt auch mit dem
Patienten über die vorgesehenen medizinischen Maßnahmen spre-
chen.
Die Aufklärung von Angehörigen eines einsichtsfähigen Patienten ist
in der Regel unzulässig. Anders verhält es sich nur, wenn der Patient
dem ausdrücklich zugestimmt hat.
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Der Patient kann und darf auf die Aufklärung verzichten und sich
ganz seinem Arzt anvertrauen. Davon machen insbesondere Patien-
tinnen und Patienten aus anderen Kulturkreisen Gebrauch. In diesen
Fällen ist es ganz besonders wichtig, den Patienten kurz auf seine aus
dem deutschen Recht folgende Pflicht zur Einwilligung in jede ärzt-
liche Maßnahme hinzuweisen, den ausdrücklichen Verzicht des
Patienten auf die Aufklärung zu dokumentieren und sich gegebenen-
falls schriftlich bestätigen zu lassen.

3.3 Wann ist aufzuklären?

Der Arzt muss den Patienten vor jeder diagnostischen und/oder the-
rapeutischen Maßnahme aufklären, weil das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten grundsätzlich Vorrang vor der ärztlichen Hilfe-
leistungspflicht hat und deshalb jeder Patient vor jeder ärztlichen
Maßnahme einwilligen muss. Der Patient ist über seine Diagnose,
die Prognose, den Verlauf der ärztlichen Maßnahmen in Bezug auf
Art, Umfang und Durchführung des Eingriffs sowie über das mit den
ärztlichen Maßnahmen verbundene Risiko zu unterrichten. Dies hat
so zu geschehen, dass dem Patienten bis zum Beginn der beabsichtig-
ten Maßnahme noch eine ausreichende Überlegungsfrist verbleibt.
Denn seine Einwilligung ist nur rechtmäßig, wenn er zuvor hinrei-
chend die Argumente für und gegen die ärztliche Maßnahme abwä-
gen konnte. So muss der Arzt den Patienten bei schwerwiegenden
Maßnahmen, wie z. B. operativen Eingriffen, Bestrahlungen, Chemo-
therapie, mindestens einen Tag zuvor aufklären (BGH vom 25. 3. 2003,
in: NJW 2003, S. 2012).
Werden beim Patienten weniger schwerwiegende ärztliche Maßnah-
men erforderlich, kann noch am Tag der Maßnahme aufgeklärt wer-
den. Nicht rechtzeitig ist die Aufklärung jedoch, wenn sie direkt vor
der Maßnahme geschieht und dem Patienten der Eindruck vermittelt
wird, er könne sich nicht mehr gegen die ärztliche Maßnahme ent-
scheiden (BGH vom 14. 6. 1994, in: MedR 1995, S. 20). Kann ein Patient
vor der Gabe einer Blutkonserve, etwa wegen Bewusstlosigkeit, über
die Gefahr von Infektionen nicht aufgeklärt werden, ist der Patient
nachträglich aufzuklären und ihm zu entsprechenden Tests zu raten.
Bei Notfällen gilt: Je dringender die Indikation, je notwendiger der
Eingriff, desto leichter wiegt die Aufklärungspflicht! Ist sofortiges
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ärztliches Handeln erforderlich, um Schaden vom Patienten abzu-
wenden, kann auf die Aufklärung verzichtet werden.

3.4 Form der Aufklärung

Der Arzt muss den Patienten in einem persönlichen Gespräch aufklä-
ren. Vorformulierte, pauschalierte Einwilligungserklärungen, die der
Patient unterschreibt, ohne mit dem Arzt gesprochen zu haben, sind
rechtlich unwirksam. Auf eine solche Erklärung kann sich der Arzt in
einem Haftungsprozess nicht stützen. Lediglich auf einen speziellen
Eingriff abgestellte Einwilligungserklärungen können dem Patienten
zur Vorinformation übergeben werden. Der Arzt hat sich nachfolgend
im persönlichen Gespräch mit dem Patienten zu vergewissern, ob der
Patient die Informationen verstanden hat und weitere Informationen
wünscht.

3.5 Inhalt und Umfang der Aufklärung

Der Arzt hat den Patienten über die Diagnose, den Verlauf, das Risiko
und die Belastungen der von ihm geplanten Maßnahme aufzuklären.
Je gravierender die Folgen der medizinischen Maßnahme für den
Patienten sind, umso eher muss der Arzt auf sie hinweisen, und je
elektiver die Maßnahme, desto ausführlicher muss der Patient darü-
ber informiert werden.
Über typische Risiken, die mit dem Eingriff verbunden sind, muss
immer und so weit wie möglich objektiv aufgeklärt werden. Der Arzt
darf weder beschönigen noch dramatisieren. Entbehrlich ist die Auf-
klärung nur bei evidenten Gefahren, die mit einem ärztlichen Eingriff
verbunden sind, wie z. B. die Tatsache, dass bei einer Operation immer
eine Blutung auftreten kann.
Bei mehreren anerkannten Behandlungsmethoden muss der Arzt
den Patienten über die jeweiligen Alternativen aufklären, selbst
wenn der Arzt die Methoden nicht als gleichwertig ansieht. Der
Patient muss sich aufgrund der Aufklärung selbst entscheiden kön-
nen, ob er beispielsweise eine Operation oder eine Bestrahlung bevor-
zugt.
Der Arzt muss auch aufklären über das Verhältnis von Nutzen und
Risiko der Maßnahme. Muss der Patient beispielsweise mit erhebli-
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chen Nebenwirkungen einer chemotherapeutischen Behandlung bei
einer nur geringen Lebensverlängerung rechnen, gehört diese Infor-
mation des Arztes in jedes diesbezügliche Aufklärungsgespräch.
Ärzte weisen oft darauf hin, dass viele Patienten die Wahrheit über
ihre Erkrankung nicht ertragen, und wollen deswegen auf eine um-
fassende Aufklärung verzichten. Der Bundesgerichtshof hat einem
solchen therapeutischen Privileg eine deutliche Absage erteilt. „Im
Zweifel ist auch unheilbar Kranken die Diagnose bekannt zu geben.“
Eine Ausnahme lässt der Bundesgerichtshof nur zu, wenn „ausrei-
chende Anhaltspunkte dafür vorhanden [sind], dass die […] Aufklä-
rung zu einer ernsten und nicht behebbaren Gesundheitsschädigung
führen würde“ (BGHZ 29, 176, 186).
Weitere Einzelheiten über den Inhalt der Aufklärung siehe unter
Punkt 5.3.

3.6 Dokumentation der Aufklärung

Der Arzt hat in den Krankenunterlagen zu dokumentieren, dass er
den Patienten persönlich aufgeklärt hat.
Aus rechtlicher Sicht reicht zwar ein pauschaler Vermerk über das
Aufklärungsgespräch aus, aus der Sicht der weiteren am Behand-
lungs- und Aufklärungsprozess beteiligten Personen und aufgrund
der Tatsache, dass der Arzt im Medizinschadensprozess die Beweis-
last für eine hinreichende Aufklärung trägt, sollte der Arzt stets die
wesentlichen Punkte seines Aufklärungsgespräches dokumentieren.
Sofern ein Aufklärungsbogen verwendet wurde, ist dieser den Kran-
kenunterlagen beizufügen. Entscheidend ist der schriftliche Vermerk
des Arztes, nicht die Patientenunterschrift auf einem Aufklärungsbo-
gen. Etwaige am Aufklärungsgespräch beteiligte Personen (Zeugen)
sollten ebenfalls vermerkt werden.

3.7 Rechtsfolgen fehlerhafter Aufklärung

Klärt der Arzt den Patienten nicht, falsch oder unzureichend auf, wird
er vom Strafgericht gegebenenfalls wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung oder fahrlässiger Tötung bestraft, auch wenn die Verschlimme-
rung des Leidens oder gar der Tod des Patienten als schicksalhaft ein-
gestuft werden und kein ärztlicher Behandlungsfehler begangen

Die Aufklärung von Tumorpatienten – Juni 2008 7



wurde. Die Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht stellt darü-
ber hinaus eine Verletzung des Behandlungsvertrages und eine soge-
nannte unerlaubte Handlung dar. Wenn der Patient nachweisen kann,
dass er nach Aufklärung in den Eingriff nicht eingewilligt hätte und
ihm dann sein Schicksal erspart worden wäre, müssen das Kranken-
haus und der Arzt Schadensersatz und Schmerzensgeld leisten. In die-
sem Fall tritt aber regelmäßig die Berufshaftpflichtversicherung für
die finanziellen Lasten ein.

4 Psychologische Aspekte der Aufklärungssituation

4.1 Zur psychischen Situation des Krebskranken

Der Patient erwartet Aufklärung. Krebskranke erwarten und benöti-
gen Aufklärung über ihre Erkrankung und die therapeutischen Mög-
lichkeiten, da Gefühle von Unsicherheit und Ungewissheit und die
mit ihnen verbundenen Phantasien auf Dauer nur schwer auszuhal-
ten sind. Die Aufklärung kann in dieser Situation als Orientierungs-
hilfe dienen, Ängste reduzieren und die dem Patienten Sicherheit
gebende Arzt-Patient-Beziehung fördern. Der aufklärende Arzt hat
dabei für den Patienten eine besondere Bedeutung, denn er wird von
diesem als „Hoffnungsträger“ angesehen. Dies gilt auch dann, wenn
es sich um einen fortschreitenden Krankheitsverlauf mit ungünstiger
Prognose handelt. Eine wahrheitsgetreue Aufklärung steht nicht im
Widerspruch zur Vermittlung von Hoffnung: Sie bedeutet nicht nur,
dass es vielleicht doch noch eine Heilung gibt. Ansatzpunkte werden
bereits dadurch vermittelt, dass der Kranke über Möglichkeiten der
weiteren Behandlung informiert wird, die z. B. in der palliativen Phase
Schmerzfreiheit, eine bestmögliche Linderung von Beschwerden und
eine zuverlässige Begleitung bedeuten. Die klinische Erfahrung zeigt,
dass ungenügend informierte Patienten eher unter Störungen ihres
Befindens, einem labilen Selbstwertgefühl und depressiven Verstim-
mungen leiden.
Ein Krebskranker benötigt ausreichend Zeit, um sich mit der Diag-
nose Krebs auseinanderzusetzen. Bei der ersten Konfrontation des
Patienten mit seiner Diagnose werden häufig bedrohlich wirkende
Bilder und Vorstellungen über „den Krebs“ aktualisiert. Gerdes
spricht von einem „Sturz aus der normalen Wirklichkeit“, der erhebli-
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che Anpassungsleistungen erfordert (Gerdes 1986). Die kognitiven
Fähigkeiten sind deshalb in der Aufklärungssituation oft einge-
schränkt, und der Betroffene kann weitreichende Informationen nur
begrenzt aufnehmen und verarbeiten. Es ist deshalb wichtig, immer
wieder Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, zuzuhören und sich
zu vergewissern, was der Patient verstanden hat und welche Bedeu-
tung er den Aufklärungsinhalten gibt. Dadurch ist Aufklärung nicht
nur die einseitige Weitergabe von Informationen, sondern ein wech-
selseitiger Prozess, der sich über einen Zeitraum hinweg entwickelt.
Der Wunsch des Patienten, das Problem vorübergehend oder auch
anhaltend zu verdrängen, ist zu respektieren. Es handelt sich dabei
um einen Schutzmechanismus vor einer als unerträglich erlebten
Wahrheit, der primär nicht als pathologisches Phänomen einzuord-
nen ist und der sich im Verlauf häufig verändert.
Die psychische Verarbeitung der Aufklärungsinhalte vollzieht sich in
der Regel in unterschiedlichen Phasen und wird von mehr oder weni-
ger heftigen Affekten begleitet. Scheinbar widersprüchliche Gefühle
wie Aggression und Anklage, Hilfesuche, Nicht-Wahrhaben-Wollen,
Zuversicht oder Depression können sich in raschem Wechsel einstel-
len. Inwieweit im Kontext einer Tumorerkankung von einer „Akzep-
tanz“ gesprochen und diese von den Betroffenen erreicht werden
kann, erscheint fraglich.
Subjektive Krankheitstheorien, also die Versuche des Patienten, sei-
nen Krankheitserfahrungen Kausalität und einen „Sinn“ zu geben,
können zur Aktualisierung von Schuldgefühlen führen. Die Krebser-
krankung wird dann als Strafe oder als „Quittung für ein falsch geleb-
tes Leben“ interpretiert. Solche Krankheitstheorien sind immer im
Kontext einer spezifischen Lebensgeschichte zu sehen und weisen
u. U. auf ein unverarbeitetes Trauma hin. Wenn diese Vorstellungen
als zusätzliche Belastung erlebt werden, sollte der Kranke in gemein-
samen Gesprächen behutsam entlastet werden. Gegebenenfalls ist
eine psychotherapeutische Bearbeitung des zugrunde liegenden psy-
chischen Traumas durch einen psychoonkologischen Mitarbeiter an-
gezeigt.
Bei jugendlichen Patienten und auch jungen Erwachsenen ergibt sich
eine spezielle Problematik. Einerseits besteht ihre „Entwicklungsauf-
gabe“ in der Ablösung vom Elternhaus und im Finden eigener Lebens-
ziele. Auf der anderen Seite sind sie durch die Erkrankung stark ver-
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unsichert, entwickeln teilweise regressive Tendenzen und benötigen
die Unterstützung der Eltern. Dieser Zwiespalt, verbunden mit dem
Wissen über ihre lebensbedrohliche Krankheit, kann zu Orientie-
rungslosigkeit und zeitweise zu starken Gefühlsschwankungen und
-ausbrüchen führen.

4.2 Zur psychischen Situation der Angehörigen

Angehörige sind durch die Krebserkrankung eines Familienmitglieds
häufig ebenso belastet wie der Betroffene selbst. Dies wird jedoch oft
nur unzureichend wahrgenommen. Der Arzt sollte deshalb – sofern
der Patient zustimmt – von Anfang an Angehörige und/oder nahe-
stehende Personen in die Aufklärung und Therapieentscheidungen
aktiv mit einbeziehen. Gemeinsame Aufklärung erleichtert die Kom-
munikation in der Partnerschaft und Familie und unterstützt damit
die gemeinsame Krankheitsbewältigung. Wird der Arzt von Angehöri-
gen bedrängt, dem Patienten „auf keinen Fall die Wahrheit zu sagen“,
weil dieser es sicher nicht aushalte, sollten mit den Angehörigen
deren Ängste eingehend besprochen werden, um sie von angstbesetz-
ten Phantasien zu entlasten, die sie mit der Aufklärung des Patienten
verbinden.
Krebskranke sind in hohem Maße sensibilisiert für das Verhalten
ihrer Bezugspersonen. Neben verbalen Mitteilungen nehmen sie
auch Veränderungen des Ausdrucks und der inneren Haltung ihrer
Angehörigen wahr. Sie spüren mehr oder weniger deutlich, wenn
diese nicht offen mit ihnen kommunizieren, ihnen ausweichen, be-
stimmte Themen vermeiden oder unbegründete Hoffnungen er-
wecken. Dies gilt in umgekehrter Weise ebenso für die Angehörigen,
denen es häufig unerträglich ist, ihr Wissen vor dem Patienten zu ver-
bergen. Es ist deshalb auf einen möglichst gleichen Aufklärungsstand
bei allen Beteiligten zu achten. Die Weitergabe von Informationen
muss im Einklang mit dem Kranken erfolgen und darf auf keinen
Fall ohne dessen Zustimmung geschehen. Der Arzt sollte damit rech-
nen, dass Angehörige ebenso wie der Patient Emotionen zeigen, die
von einem Tag zum anderen umschlagen können. Wiederholte Ge-
sprächsangebote sowie Informationen über psychosoziale Unterstüt-
zungsangebote der Klinik oder im ambulanten Bereich (z. B. Krebsbe-
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ratungsstellen) helfen bei der Bewältigung der Krise, in die auch viele
Angehörige geraten (Adressen im Anhang).
Eine besondere Situation ergibt sich für Kinder oder Jugendliche,
wenn ihre Eltern an Krebs erkrankt sind. Letztere neigen gelegentlich
dazu, ihren Kindern die Krankheitsrealität vorzuenthalten, um sie
nicht zu belasten. Kinder reagieren aber sehr sensibel auf Stim-
mungsänderungen in der familiären Umgebung, die sie nicht verste-
hen. Dies führt häufig zu bedrohlichen Phantasien, die große Ängste
auslösen können. So entstehen u. U. für die Kinder Belastungen, die
die Eltern eigentlich von ihnen fernhalten wollten. Daher ist es hilf-
reich, wenn die behandelnden Ärzten und Pflegekräfte die Eltern da-
rin unterstützen, ihren Kindern die Situation wahrheitsgemäß zu er-
klären und dabei altersgemäße Formulierungen zu verwenden.

4.3 Zur psychischen Situation des aufklärenden Arztes

Insgesamt hat die Bereitschaft von Ärzten, mit Krebskranken offen
über deren Diagnose, Therapie und Prognose zu sprechen, erheblich
zugenommen. Die Aufklärung von Patienten mit einer Krebserkran-
kung erfordert jedoch in besonderem Maße Fähigkeiten, die sich in
ihrem Charakter deutlich von den diagnostischen und therapeuti-
schen Tätigkeiten unterscheiden, die sich aus der naturwissenschaft-
lich orientierten Medizin ableiten. Es geht um die Gestaltung einer
besonderen sozialen Beziehung und die Entwicklung geeigneter For-
men der Kommunikation vor dem Hintergrund einer zumeist lebens-
bedrohlichen Erkrankung des Patienten. Hierbei ist zu beachten, dass
neben dem inhaltlichen Vermitteln (Sachinhalt) immer auch Aspekte
der Beziehungsgestaltung (wie wir zueinander stehen und was ich
von mir mitteile) in diesen Prozess nonverbal einfließen.
Ärzte erleben Aufklärungsgespräche vielfach als eher ängstigend und
belastend, denn
• es kommt zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Identifika-

tion mit dem Schicksal des Patienten (besonders bei jüngeren
Patienten),

• das Aufklärungsgespräch konfrontiert den Arzt mit den eigenen
Grenzen und Gefühlen der Ohnmacht,

• es ist schwer, einem Patienten etwas Unangenehmes oder Bedroh-
liches sagen zu müssen,
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• die Situation des Krebskranken verlangt dem Arzt viel Einfüh-
lungsvermögen ab und

• es kostet Zeit.

Der permanente Druck, den Anforderungen des medizinischen All-
tags gerecht zu werden, kann zu einer allgemeinen emotionalen
Erschöpfung, begleitet von negativer Selbsteinschätzung und innerer
Distanz zum Patienten, führen. Darüber hinaus belastet die Beglei-
tung Krebskranker, weil sie den Arzt mit seinen eigenen Ängsten vor
Verletzung, Krankheit und Sterben in Berührung bringt. Es besteht
daher immer wieder die Versuchung, belastende Gespräche aufzu-
schieben oder davor zu „flüchten“. Um der Gefahr eines „Burn-out“
im Rahmen der Arbeit mit Krebskranken vorzubeugen, benötigt der
Arzt deshalb selbst Möglichkeiten,
• die eigenen emotionalen Belastungen wahrnehmen und aufarbei-

ten zu können,
• eigene Gefühle von Angst und Ohnmacht von denen des Kranken

zu unterscheiden und
• bei Bedarf selbst Unterstützung zu erhalten, z. B. Beratung durch

erfahrene Kollegen, interkollegialen Austausch oder in Form von
Balintgruppen.

5 Durchführung von Aufklärungsgesprächen

5.1 Vorbereitung des Gesprächs

Vor dem Aufklärungsgespräch sind präzise Überlegungen zum medi-
zinischen Sachverhalt, zu therapeutischen Möglichkeiten und zur
Prognose der Erkrankung anzustellen. Der Arzt sollte sich vergegen-
wärtigen, wie er selbst als Patient eine solche Diagnose erfahren
möchte.
Die Anwesenheit einer verantwortlichen Pflegekraft (Dialog zwischen
Pflegenden und Krebspatient im patientenorientierten Pflegekon-
zept, Dolmetscherfunktion) und/oder eines Mitarbeiters aus dem
psychoonkologischen Dienst kann von Vorteil sein. Es sollte überlegt
werden, ob ein Kollege oder Studierender mitgenommen werden
kann (Lehr- und Lerneffekt, kritische Rekapitulation des Gesprächs).
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Es ist vorher zu klären, ob bei Sprachproblemen ein Dolmetscher hin-
zuzuziehen ist.
Es sollte sichergestellt sein, dass genügend Zeit für das Gespräch zur
Verfügung steht. Das Aufklärungsgespräch sollte dem Patienten
angekündigt werden, und es sollte vorher geklärt sein, ob der Patient
hierzu Angehörige oder andere ihm nahe stehende Personen einbe-
ziehen möchte. Wenn weitere Personen hinzugezogen werden sollen,
muss der Patient dem vorab zugestimmt haben.
Das Gespräch sollte in angenehmer Umgebung (Einzelzimmer, Arzt-
zimmer) und ohne Störungen von außen geführt werden, insbeson-
dere
• nicht vor anderen Patienten,
• nicht auf dem Stationsflur,
• nicht „zwischen Tür und Angel“,
• ohne Unterbrechung durch Telefonate oder Funker und
• wenn irgend möglich nicht telefonisch.

Aufklärungsgespräche sollten grundsätzlich nicht am Abend geführt
werden, da der Patient mit dem Schock der Diagnose alleine zurück-
bleibt.

5.2 Allgemeine Hinweise zur Gesprächsgestaltung

Das Tempo und der Umfang des Informationsflusses sollten an die
individuellen Fähigkeiten des Patienten angepasst werden. Ein
Durcheinander von verschiedenen Inhaltspunkten wie Diagnose,
Therapiealternativen, Therapienebenwirkungen etc. sollte vermieden
werden. Einfache Ausdrucksformen für medizinische Fachbegriffe
sind zu wählen. Kurze und verständliche Sätze sind zu bilden, gegebe-
nenfalls Zeichnungen oder Merkblätter zu benutzen.
Fragen des Patienten müssen ehrlich beantwortet werden. Der Ton
soll so gewählt werden, dass der Patient nicht geängstigt wird.
Der Arzt sollte dem Patienten mit Einfühlungsvermögen und positi-
ver Wertschätzung gegenübertreten, auf Gefühle vorbereitet sein und
diese akzeptieren. Manche Patienten scheuen sich nachzufragen. Der
Arzt sollte den Patienten wesentliche Informationen wiederholen las-
sen beziehungsweise immer wieder überprüfen, wie der Kranke die
Information verstanden hat, und Möglichkeit zu Rückfragen anbie-
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ten. Dies fördert das gegenseitige Verständnis und eine vertrauens-
volle Kommunikation. Das Wissen über das, was der Kranke über
seine Situation denkt, hilft dem Arzt, die Compliance des Patienten
aufrecht zu erhalten und ein eventuelles Suizidrisiko einzuschätzen.
Studien haben jedoch gezeigt, dass Krebskranke nicht stärker suizid-
gefährdet sind als die Durchschnittsbevölkerung.
Mögliche Reaktionen des Patienten, beispielsweise auf die Diagnose,
sind abzuwarten. Schweigen sollte einige Zeit ausgehalten werden,
da der Patient unter Umständen Zeit benötigt, um Fragen zu formu-
lieren.
Wie schon erwähnt, können Krebserkrankungen mit Schuldgefühlen
und Strafphantasien einhergehen. Wenn der Arzt Angaben über den
möglichen Todeszeitpunkt macht, kann das als „Richterspruch“ erlebt
werden. Derlei Prognosen sind deshalb zu vermeiden, zumal indivi-
duelle Prognosen stets ungewiss sind und die Erkrankungen häufig
einen unvorhersehbaren Verlauf nehmen. Wenn der Patient Aussa-
gen zum weiteren Krankheitsverlauf wünscht, sollten diese vorsich-
tig, aber wahrheitsgemäß formuliert sein.
Vor Beendigung des Gesprächs sollte dem Patienten Raum gegeben
werden, um weitere Themen anzusprechen („Gibt es etwas, worüber
wir noch sprechen sollten …?“).
Dem Patienten sollten immer weitere Gesprächsgelegenheiten für
spätere Fragen angeboten werden. Der Patient sollte ermuntert wer-
den, die Fragen schriftlich zu notieren, damit er sie in der Eile oder
Aufregung nicht vergisst. Info-Broschüren (z. B. des Südwestdeut-
schen Tumorzentrums, der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen
Krebsgesellschaft, von Selbsthilfeorganisationen oder anderen seriö-
sen Institutionen) können dem Patienten mit der Anregung gegeben
werden, weitere Fragen mit dem Arzt besprechen zu können.
Die meisten der gerade angesprochenen Punkte gelten ebenso bei der
Aufklärung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen. An
dieser Stelle soll auf die Wichtigkeit einer wahrheitsgemäßen und in
kindgerechter Sprache und Form durchgeführten Aufklärung hinge-
wiesen werden, bei der z. B. verdeutlichende Zeichnungen und Ab-
bildungen verwendet werden. Eine Überbetonung von verschleiern-
den und „beruhigenden“ Begriffen kann bei Kindern zur Verwirrung
und Verängstigung führen, da sie die belastete Atmosphäre deutlich
wahrnehmen. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen jungem
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Patienten und Arzt ist eine wichtige Basis für die bevorstehende Be-
handlung.

5.3 Kulturelle Aspekte, die in den Aufklärungsprozess
hineinwirken

Zur täglichen Aufgabe in Krankenhaus und Praxis gehört die Betreu-
ung von Patienten anderer Nationalität und/oder kultureller Zugehö-
rigkeit. Um Missverständnissen in Gesprächen vorzubeugen und eine
gelingende Kommunikation zu ermöglichen, sind ergänzend zu den
eindeutig geregelten rechtlichen Grundlagen des Aufklärungsgesprä-
ches an dieser Stelle Anmerkungen medizinethischer Art erforderlich.
Die dialogische Form des persönlichen Aufklärungsgespräches erwei-
tert sich häufig durch die Anwesenheit eines Dolmetschers um eine
dritte Person, die in die Schweigepflicht einbezogen werden muss.
Von Zufallsdolmetschern ist abzusehen. Erfahrungsgemäß können
Autoritätsverhältnisse (z. B. Kind – Eltern) oder eine deutliche religiös-
ethische Orientierung des Dolmetschers die zu übersetzende Infor-
mation in Inhalt und Umfang beeinflussen (z. B. bei schambesetzten
Themen oder der Weitergabe der Information einer unheilbaren
Krankheit).
Eine weitere Schwierigkeit kann sich aus dem metaphorischen
Sprachgebrauch von Patienten ergeben; Dolmetscher sehen sich
dann nicht nur zur wörtlichen, sondern auch zur Übersetzung der
Bildsprache und ihrer Interpretation herausgefordert. Die Überset-
zung einer Nachricht stellt damit nicht nur ein sprachliches Problem
zwischen Therapeut und Patient unter Zuhilfenahme eines Dolmet-
schers dar, sondern ist möglicherweise auch ein Verständigungs-
problem zwischen Dolmetscher und Patient. Die Verwendung der
Sprache (elaboriert versus restringiert) kann so in die Übersetzungs-
leistung hineinwirken. Es empfiehlt sich deshalb, vonseiten der Ärzte
eine einfache Sprache zu benutzen.
In Lebenskontexten, in denen die Familie größeres Gewicht in persön-
lichen Angelegenheiten besitzt, ist mit einem Einfluss auf die Patien-
tenentscheidungen zu rechnen. Es ist dann im Einzelfall zu hinterfra-
gen, inwieweit eine Entscheidung dem authentischen Willen des
Patienten entspricht.
Eine weitere Hilfe kann für den Patienten ein dem kulturellen und
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religiösen Kontext entsprechendes Aufklärungsgespräch bedeuten.
Für den islamischen Kontext z. B. gilt, dass Fragen über religiöse
Handlungsspielräume bei medizinischen Entscheidungen von den
entsprechenden Fachleuten beantwortet werden können. Diese Vor-
gehensweise kann dem einzelnen Patienten gegebenenfalls auch wei-
tere religiös gestattete Therapieoptionen und Handlungsspielräume
eröffnen, als ihm bekannt sind. Wenn religiöse Patienten ein entspre-
chendes Gutachten einholen, kann ihnen dies eine bedeutende Hilfe-
stellung auch für individuelle Entscheidungen sein.

5.4 Inhalte und möglicher Ablauf der Aufklärung

Worüber aufzuklären ist, wird vor allem durch die jeweilige Situation
bestimmt (z. B. Diagnose, Prognose, Therapie oder Verlaufskontrolle,
stationärer oder ambulanter Patient, Nachsorgepatient, kindlicher,
jugendlicher oder erwachsener Patient, psychosoziale Situation des
Patienten usw.). Wichtige inhaltliche Aspekte sind:
• Kurze Zusammenfassung der Befunde, die zur Diagnose geführt

haben,
• Nennung der genauen Diagnose in für den Patienten verständli-

cher Form,
• Beschreibung der Art der Erkrankung und der momentanen Aus-

breitung,
• Beschreibung des natürlichen Verlaufs der Erkrankung,
• Information über verschiedene Therapiemöglichkeiten: Hierbei

ist das Therapieziel klar zu formulieren (Heilung, Lebensverlänge-
rung, Reduktion von Tumorbeschwerden etc.).

• Aufklärung über Therapieverfahren, insbesondere über gleich-
wertige Therapiealternativen:
– Zunächst den normalen, unkomplizierten Ablauf einer Thera-

pie (z. B. Chemotherapie, Operation, Strahlenbehandlung, kon-
kreter Ablauf der Behandlung, möglichst realistischer Zeit-
plan) erklären.

– Dann erst mögliche Nebenwirkungen (Art, Ausmaß und Dau-
er) und Risiken besprechen, ohne zu dramatisieren oder zu
verharmlosen.
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• Neben den somatischen sollten auch häufige psychische Neben-
wirkungen angesprochen werden – einschließlich der Möglichkei-
ten, sie zu beeinflussen.

• Prognose abzeichnen. Hierbei die individuelle Situation des
Patienten besonders berücksichtigen.

• Dem Patienten anbieten, weitere Fragen zu anderen Gelegenhei-
ten zu stellen.

Selbstverständlich müssen und können nicht alle aufgeführten
Punkte in einem einzigen Gespräch abgehandelt werden.
Regelmäßig sollte der aufklärende Arzt auf bestehende Unterstüt-
zungsangebote durch den psychoonkologischen Dienst und den Kli-
niksozialdienst hinweisen, wie auch im Bedarfsfall auf das Angebot
einer Begleitung durch die Klinikseelsorge.
Sind durch die Erkrankung oder durch die Behandlung die Fertilität
oder die Sexualität bedroht, sollten rechtzeitig vor Behand-
lungsbeginn – sofern der Patient zustimmt – in einem aufklärenden
Paargespräch die körperlichen und psychologischen Auswirkungen
besprochen und über mögliche Alternativen sowie zusätzliche psy-
choonkologische Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden.
Sieht der zuständige Arzt keine Möglichkeit mehr, den tödlichen Ver-
lauf des Tumorgeschehens wenigstens zu verlangsamen, dann sollte
er es in der Regel den Patienten und – sofern der Patient zugestimmt
hat – dessen Angehörigen mitteilen, auch wenn dies für alle Seiten oft
schmerzlich und angstbesetzt ist. Ansonsten würde er dem Sterben-
den und dessen Angehörigen die Chance vorenthalten, sich auf das
Sterben und den bevorstehenden Abschied einzustellen. Solcherart
Aufklärung verlangt vom aufklärenden Arzt Mut, verbunden mit Fin-
gerspitzengefühl und Respekt vor den Grenzen des Patienten.
Der Arzt hat an geeigneter Stelle (mit Unterschrift) zu vermerken,
dass eine Aufklärung stattgefunden hat (siehe 3.6). Die Angehörigen
der nicht-ärztlichen medizinischen Fachberufe sind über den Stand
der Aufklärung zu informieren.
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6 Einbeziehung der Pflegekraft in den
Aufklärungsprozess

Das ärztliche Aufklärungsgespräch darf aus rechtlichen Gründen
nicht an andere Berufsgruppen delegiert werden. Eine enge Koopera-
tion innerhalb des therapeutischen Teams ist dennoch unbedingt
erforderlich, da Patienten, die durch die Art ihrer Erkrankung in eine
existenzielle Krisensituation geraten, sich mit ihren Fragen und Sor-
gen häufig an Pflegekräfte wenden. Diese übernehmen damit eine
Vermittlerrolle zwischen Arzt, Patient und Angehörigen.
Grundsätzlich sollte der zuständigen Pflegekraft mitgeteilt werden,
wann und mit welchem Inhalt, Ergebnis und Eindruck mit dem
Patienten über seine Diagnose, Therapie und Prognose gesprochen
wurde. Idealerweise wird eine Pflegekraft vom Arzt zu dem Aufklä-
rungsgespräch mit Einverständnis des Patienten hinzugezogen. So
kann sie die Reaktionen des Patienten besser einschätzen und adä-
quat darauf reagieren, um ihn in der Verarbeitung des Mitgeteilten
unterstützen zu können. Auch für den Patienten ist die Einbeziehung
der Pflegekraft in das Aufklärungsgespräch bedeutsam, da er sich mit
seinen Fragen auf das gemeinsame Gespräch beziehen kann.
Mit großer Sensibilität erspüren Patienten bereits vor dem Aufklä-
rungsgespräch mit dem Arzt durch Mimik, Gestik und andere
Momente der nonverbalen Kommunikation, wie es um sie steht.
Sich daraus ergebende Unsicherheiten werden als Fragen an die Pfle-
genden gerichtet. Diese werden häufig mit Verhalten wie z. B. Rück-
zug oder mit Gefühlsäußerungen wie z. B. Verzweiflung, Wut oder
Tränen konfrontiert. Die Pflegenden sind in solchen Situationen
gefordert, eine Antwort zu finden, die dem Patienten weiterhilft,
glaubwürdig ist und doch nicht die Aufklärung vorwegnimmt.
Hat ein Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patient bereits statt-
gefunden, wird die Pflegekraft häufig als Vertrauensperson oder als
„Übersetzerin“ fungieren und die gegebenen Informationen wieder-
holen oder erläutern. Für die Pflegekraft besteht auch in diesem Fall
das Problem, wie viel der vom Arzt mitgeteilten Information vom
Patienten tatsächlich aufgenommen wurde, um nicht darüber hinaus
zu informieren.
War eine Pflegeperson am Aufklärungsgespräch beteiligt, wird sich
der Patient in seiner physischen und psychischen Ausnahme-
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situation sowie mit seinen Reaktionen auf das Aufklärungsgespräch
vom Pflegepersonal besser und schneller verstanden wissen. Der
Patient kann sich auf das Aufklärungsgespräch, bei dem die Pflege-
kraft anwesend war, beziehen und gezielter nach pflegerisch-fach-
licher Hilfe fragen. Eine offene und konstruktive Auseinandersetzung
mit der Erkrankung, Therapie und Symptomatik gelingt dann eher.

7 Aufklärung vor stationärer Behandlung und beim
Übergang von der Klinik in die häusliche Versorgung

7.1 Aufgaben des ambulant behandelnden Arztes vor der
Klinikeinweisung

Vor der Klinikeinweisung – auch im wiederholten Fall – sollte der be-
handelnde Hausarzt und/oder der Spezialist folgende Aufgaben er-
füllen:
• zusammenfassende Besprechung der bisherigen Diagnostik mit

dem Patienten und gegebenenfalls seinen Angehörigen und Errei-
chen eines informierten Einverständnisses zur stationären Dia-
gnostik und Behandlung,

• Aufklärung über das zu erwartende diagnostische und therapeu-
tische Vorgehen in der Klinik (Basisaufklärung),

• Ansprechen von Risiken, Befürchtungen und gegebenenfalls
Ängsten sowohl im Sinne der Risikoaufklärung als auch im ver-
ständnisvollen und stützenden Sinn der psychosomatischen
Grundversorgung,

• Übermittlung einer zusammenfassenden, gegebenenfalls auch
detaillierten Information für die Klinik.

7.2 Aufgaben des Klinikarztes vor der Entlassung des
Patienten

Der Klinikarzt besitzt vor der Entlassung in der Regel die umfassen-
den und aktuellen Kenntnisse über den Patienten. Daher ist er verant-
wortlich für:
• die Aufklärung des Patienten und möglichst auch der Angehöri-

gen durch ihn selbst entsprechend dieser Empfehlungen,
• die Besprechung der Therapieziele und
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• die Mitteilung des Krankheitsverlaufes, der durchgeführten Maß-
nahmen und des Standes der Aufklärung des Patienten und gege-
benenfalls der Angehörigen telefonisch vor der Entlassung aus
der Klinik oder mit der Entlassung schriftlich an den Hausarzt,
aber nicht erst durch einen später verfassten Arztbrief. Vor allem
ist der weiterbehandelnde Arzt über Besonderheiten der Krank-
heitsverarbeitung zu informieren.

Als Grundsatz gilt: Der Hausarzt muss davon ausgehen können, dass
der Patient und – sofern der Patient zustimmt – möglichst auch die
Angehörigen aufgeklärt sind. Bei nicht oder nur teilweise aufgeklär-
ten Patienten muss der Hausarzt die Gründe kennen.

7.3 Aufgaben des ambulant weiterbehandelnden Arztes nach
der Entlassung

Die Verantwortung des Hausarztes oder mitbehandelnden Spezialis-
ten für eine angemessene weitere Therapie erfordert, dass dieser um-
fassend informiert wird. Diese Information hat in der Regel durch den
behandelnden Klinikarzt (Stationsarzt, Operateur) zu erfolgen. Eine
Delegation ist nur in Ausnahmefällen möglich (unvorhersehbare Ab-
wesenheit, z. B. Krankheit des Klinikarztes).
Im Erstgespräch nach dem Klinikaufenthalt muss sich der ambulant
weiterbehandelnde Arzt grundsätzlich vom Patienten selbst oder von
den Angehörigen über dessen bzw. deren Wissensstand hinsichtlich
der Erkrankung informieren lassen. Er sollte die Bereitschaft zeigen,
im Verlauf weitere Gespräche zu führen, Informationen zu beschaf-
fen und bei Verständnisproblemen mit den beteiligten Klinikärzten
zu sprechen.
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10 Anhang

Hilfreiche Adressen und Anlaufstellen für Patienten

Ambulante Psychosoziale Krebsberatungsstelle am Südwestdeutschen

Tumorzentrum – CCC Tübingen, Herrenberger Str. 23, 72070 Tübingen,

Tel. 07071/29-87033, www.tumorzentrum-tuebingen.de

Psychoonkologischer Dienst am Südwestdeutschen Tumorzentrum – CCC Tübingen,

Herrenberger Str. 23, 72070 Tübingen, Tel. 07071/29-87033 bzw. -87056,

www.tumorzentrum-tuebingen.de

Patientenberatung Tübingen e.V., Neustadtgasse 2, 72070 Tübingen,

Tel.: 07071/254436, www.patientenberatung-tuebingen.de,

E-Mail: patientenberatung-tue@gmx.de
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Deutsche Krebshilfe e.V., Buschstr. 32, 53113 Bonn, Tel. 0228/72990-0,

www.krebshilfe.de
• Links zu den Homepages der Bundesverbände von Selbsthilfegruppen

unter www.krebshilfe.de/krebs-selbsthilfe.html
• Die Deutsche Krebshilfe gibt zu vielen Krebsarten ausführliche und gut

verständliche Informationsbroschüren heraus. Diese „Blauen Ratgeber“

können als pdf-Datei heruntergeladen oder bestellt werden unter:

www.krebshilfe.de/broschueren-infomaterial.html sowie

Tel. 0228/72990-0

Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums,

Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, Tel. 0800/4203040,

www.krebsinformationsdienst.de
• Links zu Selbsthilfegruppen sind nach Erkrankungsart aufgeführt unter:

www.krebsinformationsdienst.de, Rubrik Wegweiser
• Der Krebsinformationsdienst bietet einen kostenlosen telefonischen

Informationsdienst an, Tel. 0800/4203040 (z. T. auch in Türkisch).

Krebsverband Baden-Württemberg e.V., Adalbert-Stifter-Straße 105, 70437 Stutt-

gart, Tel. 0711/848-10770, www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
• Selbsthilfegruppen in der Region können erfragt werden unter:

www.krebsverband-baden-wuerttemberg,de, Rubrik Information und

Unterstützung

Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) – integratives Tumorzentrum des

Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät, Albert-Einstein-

Allee 23, 89081 Ulm, Tel. 0731/500-56056, www.ccc-ulm.de,

E-Mail: sekr.ccu@uniklinik-ulm.de
• Telefonische Beratung für Ärzte und Patienten: Tel. 0731/500-56056
• Patienteninformation über das Internet-Portal: www.ccc-ulm.de

Hilfreiche Adressen und Anlaufstellen für Ärzte
und Pflegepersonal

Bezirksärztekammer Südwürttemberg, Haldenhaustraße 11, 72770 Reutlingen,

Tel. 07121/917-0, www.bezirksaerztekammer-suedwuerttemberg.de

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe DBfK Südwest e.V., Eduard-Steinle-

Str. 9, 70619 Stuttgart, Tel. 0711/475061, E-Mail: suedwest@dbfk.de
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